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 Vertrag über die Lieferung eines IT-Systems  

 

 

Zwischen 

 

  

               

               

               

  

 Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:        

 

 — im Folgenden „Auftraggeber“ genannt — 

 

und  

  

               

               

               

  

 Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer:       

 

 — im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt — 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

1 Gegenstand, Vergütung und Bestandteile des Vertrages 

1.1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des EVB-IT Systemlieferungsvertrages ist die Lieferung* des nachfolgend beschriebenen Sys-

tems, einschließlich der Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* durch den Auftragnehmer, auf der Grund-

lage eines Kaufvertrages. 

 

Gesamtsystem Ausstattung ausgewählter Haltestellen im Landkreis Heilbronn  

mit Anlagen zur Dynamischen Fahrgastinformation 

 

Art und Umfang der Leistungen ergeben sich aus diesem Vertrag, insbesondere aus den in Nummer 1.3 

genannten Dokumenten. 

1.2 Vergütung 

 Der Pauschalfestpreis beträgt      . Die einzelnen Anteile am Pauschalfestpreis werden nachfol-

gend nicht gesondert ausgewiesen. 

 Ausgenommen vom Pauschalfestpreis sind einzelne Leistungen, die gesondert vergütet 

werden.
1
 

                                                           

1
 Die gesonderte Vergütung ergibt sich z.B. für den Systemservice aus Nummer Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden. 
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 Der Pauschalfestpreis beträgt      . Die einzelnen Anteile am Pauschalfestpreis werden nachfol-

gend gesondert ausgewiesen. 

 Ausgenommen vom Pauschalfestpreis sind einzelne Leistungen, die gesondert vergütet 

werden.
1
 

 Es wird kein Pauschalfestpreis vereinbart. Die Vergütungen werden nachfolgend gesondert ausge-

wiesen. 

 Einzelheiten zur Vergütung ergeben sich darüber hinaus aus der Vergütungszusammenstellung in 

Anlage Nr.        

 

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. 

Die vereinbarte Vergütung versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

1.3 Vertragsbestandteile 

Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

1.3.1 dieser Vertragstext bestehend aus den Seiten 1 bis       und den folgenden Anlagen: 

 

Anlagen zum EVB-IT Systemlieferungsvertrag 

 

Anlage 

Nr. 

Bezeichnung Datum / 

Version 

Anzahl Seiten 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 

 Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge       

 

Eine Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardsoftware* erfolgt ausschließlich nach Maßgabe der 

Nummer 4.2.2, d.h. sie gelten ausschließlich hinsichtlich der Nutzungsrechtsregelungen und insbesondere in 

der dort vereinbarten Rangfolge der Regelungen, unabhängig davon, ob und in welcher Rangfolge diese als 

Anlage in obiger Tabelle aufgelistet werden. 

1.3.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Lieferung* eines IT-Systems (EVB-IT 

Systemlieferungs-AGB) in der bei Versand der Vergabeunterlagen geltenden Fassung  

1.3.3 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der bei 

Versand der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

 

Die EVB-IT Systemlieferungs-AGB stehen unter http://www.cio.bund.de und die VOL/B unter 

http://www.bmwi.de zur Einsichtnahme bereit. 

http://www.cio.bund.de/
http://bescha.bund.de/


 

EVB-IT Systemlieferungsvertrag  Seite 4 von 13 
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber _______ 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer _______ 

 

 

 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Systemlieferungs-AGB definiert. 

Version 1.1 vom 23.11.2012 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten 

des Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag Rege-

lungen in den EVB-IT Systemlieferungs-AGB widersprechen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine an-

derweitige Vereinbarung in den EVB-IT Systemlieferungs-AGB zugelassen ist. 

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

 

2 Übersicht über die vereinbarten Leistungen 

2.1 Leistungen des Auftragnehmers zur Systemlieferung* 

 Verkauf von Hardware 

 Dauerhafte Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung (Verkauf) 

 Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 

 Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* des Systems (z.B. durch Aufstellung, Installation,  Customi-

zing* und Integration* der Hardware und Standardsoftware*)  

 Sonstige Leistungen       

2.2 Schulung  

 Schulung 

3 Systemumgebung* des Systems und Beistellungen* 

 Die Systemumgebung* des Systems beim Auftraggeber ergibt sich aus dem Lastenheft 

 Die Beistellungen* ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle: 
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4 Leistungen des Auftragnehmers zur Systemlieferung* 

4.1 Verkauf von Hardware 

Der Auftragnehmer verkauft an den Auftraggeber die nachstehend aufgeführte Hardware: 
 

Lfd. 

Nr. 

Produktbezeichnung 

und -beschreibung 

Produkt-Nr. 

EXP
1
 Menge 

Bei vereinbartem  Pauschalfestpreis ledig-

lich im Feld „Summe“ den Anteil am Pau-

schalfestpreis angeben
2
. 

Einzelpreis Gesamtpreis 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Summe  

 

1
 US = Hardware unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 

EU = Hardware unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 

DT = Hardware unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 

S = Hardware unterliegt       Exportkontrollvorschriften 
2
 Soweit in Nummer 1.2 vorgesehen, hat der Auftragnehmer hier den Anteil der Hardware an dem Pauschalfestpreis anzuge-

ben. Dies allein, um dem Auftraggeber die Bewertung des Pauschalfestpreises zu ermöglichen. 
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4.2 Dauerhafte Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung (Verkauf) 

4.2.1 Leistungsumfang und Vergütung 

Dem Auftraggeber wird vom Auftragnehmer nachstehend aufgeführte Standardsoftware* gegen Einmal-

vergütung überlassen: 
 

Lfd. 

Nr. 

Produktbezeichnung 

und -beschreibung 

Produkt-Nr. 

Menge EXP
1
 Anzahl 

erlaubter 

Sicherungs-

kopien 

Zu lie-

fernde 

Version
2
 

Abwei-

chende 

Nutzungs-

rechte 

gemäß 

Nutzungs-

rechts-

matrix 

Anlage Nr. 

(Muster 3)3 

Bei vereinbartem  

Pauschalfestpreis 

lediglich im Feld 

„Summe“ den Anteil 

am Pauschalfest-

preis angeben4 

Einzel-

preis 

Gesamt-

preis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Summe  

 

1
 US = Standardsoftware* unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 

EU = Standardsoftware* unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 

DT = Standardsoftware* unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 

S = Standardsoftware* unterliegt       Exportkontrollvorschriften 
2
 A = Überlassung der bei Lieferung* aktuellen Version, anderenfalls Versionsnummer eintragen 

3
 In der hier bezeichneten Anlage erhält der Auftragnehmer im Rahmen der Vorgaben des Auftraggebers die Möglichkeit, von 

Ziffer 2.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB abweichende Nutzungsrechte an der Standardsoftware* einzuräumen. Die Nut-

zungsrechtsregelungen der Lizenzbedingungen für die jeweilige Standardsoftware* gelten dann nachrangig (siehe Nummer 

4.2.2). 
4
 Soweit in Nummer 1.2 vorgesehen, hat der Auftragnehmer den Anteil der Standardsoftware* an dem Pauschalfestpreis anzu-

geben. Dies allein, um dem Auftraggeber die Bewertung des Pauschalfestpreises zu ermöglichen. 

4.2.2 Abweichende Lizenzbedingungen 

Sofern abweichende Nutzungsrechte gemäß den Nutzungsrechtsmatrizen vereinbart werden, gelten be-

züglich der Nutzungsrechte an der jeweiligen Standardsoftware* folgende Regelungen in der folgenden 

Rangfolge: 

 Nutzungsrechtsmatrizen gemäß Muster 3 (s.a. Nummer 4.2.1, Spalte 7) 

 Ziffer 2.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB  

 die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr.       bzw. – im 

Falle der Überlassung neuer Programmstände* im Rahmen des Systemservices – aus den gemäß 

Nummer Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bekanntgegebenen Nutzungs-

rechtsregelungen neuer Programmstände. Die jeweiligen Nutzungsrechtsregelungen gelten aber 

nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen Regelungen weder entgegenstehen noch diese be-

schränken. 
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4.2.3 Bereitstellung der Standardsoftware* 

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Standardsoftware* wie folgt zur Verfügung: 

 gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr.       auf Datenträger: Typ:      , Kennzeichnung:      . 

 gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr.       in folgender Form:      . 

 gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr.      , wie in Anlage Nr.       beschrieben. 

 

4.3 Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* 

4.3.1 Leistungsumfang 

Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* des Systems (Ziffer 2.3 EVB-IT 

Systemlieferungs-AGB). 

 Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* wie im Lastenheft bzw. 

Pflichtenheft beschrieben. 

4.3.2 Abweichende Nutzungsrechtsvereinbarungen 

 Abweichend von Ziffer 2.3.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB werden gem. Anlage Nr.       für die 

dort genannten Arbeitsergebnisse die dort aufgeführten Nutzungsrechte vereinbart. 

4.3.3 Vergütung 

 Die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* ist mit dem Pauschalfestpreis abgegolten. 

 Die gesonderte Vergütung für die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* beträgt pauschal       

Euro. 

 Die Vergütung für die Leistungen zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* erfolgt gesondert nach 

Aufwand gemäß Nummer Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 

 Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 

 

4.4 Sonstige Leistungen zur Systemlieferung* 

4.4.1 Leistungsumfang 

 Der Umfang der sonstigen Leistungen zur Systemlieferung* ergibt sich aus dem Lastenheft bzw. aus 

dem Pflichtenheft.  

4.4.2 Vergütung 

 Sonstige Leistungen sind mit dem Pauschalfestpreis abgegolten. 

 Der Vergütungsanteil für die Leistungen beträgt      . 

 Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen beträgt pauschal       Euro. 

 Die Vergütung erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden. 

 mit einer Obergrenze in Höhe von       Euro. 

 Dabei ist Personal der Kategorie(n)       einzusetzen. 

 

5 Schulung 

5.1 Art und Umfang der Schulungen 

 Es sind Schulungen gemäß nachfolgender Tabelle vereinbart:  
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Lfd. 

Nr. 

Anzahl 

der  

Schu-

lungen 

Art der 

Schulung 

(NZ/AD/M

P/S)
1
 

Inhalt der Schulung Schu-

lungstage 

pro Schu-

lung 

Ort
2
 Maximale 

Anzahl 

Teilneh-

mer pro 

Schulung 

Sofern im Pau-

schalfestpreis 

enthalten, keine 

Angabe notwendig 

Betrag 

pro 

Schulung 

Ge-

samt-

preis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

Summe  

 

1
 NZ = Nutzerschulung 

AD = Administratorenschulung 

MP = Multiplikatorenschulung 

S = sonstige Schulung 
2
 Von Ziffer 2.4.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB abweichender Ort der Schulung 

 

 Vorbereitung und Durchführung von Schulungen erfolgen nach den Vorgaben des Lasten- bzw. 

Pflichtenhefts.  

6 Dokumentation 

6.1 Art und Umfang der Dokumentation 

 Es wird folgende Dokumentation geschuldet: 
 

Lfd. Nr. Dokumentation für System-

komponente* aus (z.B. 

Nummer 4.1 lfd. Nr. 2)  

Art der Dokumentation Anzahl 

1 2 3 4 

    

    

 

 Art und Umfang der Dokumentation des Systems ergibt sich aus den Vorgaben des Lasten- bzw. 

Pflichtenheftes.   

 

7 Termin- und Leistungsplan 

 Der Termin- und Leistungsplan ergibt sich aus folgender Tabelle: 
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Lfd. 

Nr. 

Bezeichnung der zu erbringen-

den Leistung 

Art des 

Termins 

TL
1
, SL

2
 

Leistungszeit 

(Datum oder Zeit-

punkt nach Zu-

schlagserteilung) 

Leistungsort  

(einschließlich 

Anschrift) 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 
1
 TL = Teillieferung* 

2
 SL = Systemlieferung*  

 

 Der Termin- und Leistungsplan (Grundgerüst) ergibt sich aus dem Lasten- sowie dem Pflichtenheft.  

 

8 Verantwortlicher Ansprechpartner 

 

 Ansprechpartner des Auftragge-

bers 

Ansprechpartner des Auftrag-

nehmers 

Name   

Position   

Organisationseinheit   

Telefonnummer:   

Faxnummer   

E-Mail:   

Anschrift:   

 

9 Weitere Pflichten des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer hat folgende weitere Pflichten: 

9.1 Mitteilung von Kopier- oder Nutzungssperren* 

 Dem Auftragnehmer sind keine Kopier- oder Nutzungssperren* in den Systemkomponenten* be-

kannt.  

 Dem Auftragnehmer sind Kopier- oder Nutzungssperren* in den Systemkomponenten* gemäß 

Nummer       lfd. Nr.       bekannt. Einzelheiten siehe Anlage Nr.      .  

durch den Auftraggeber (abweichend von Ziffer 2.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB). 
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10 Mitwirkung des Auftraggebers 

 Dem Auftraggeber obliegt folgende Mitwirkung (z.B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, 

Dokumente):  
 

Lfd. 

Nr. 

Art der Mitwirkung Erläuterungen (z.B. fachliche 

Qualifikation des Personals, 

das Mitwirkungsleistungen 

erbringt) 

max. 

Aufwand 

Termin, 

Zeitraum 

Ort 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 Die Mitwirkung des Auftraggebers ergibt sich aus dem Lasten- bzw. Pflichtenheft.  

 

11 Systemlieferung* 

11.1 Erfüllungsort  

 Erfüllungsort (abweichend von Ziffer 12.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB): Landkreis Heilbronn 

 

12 Mängelhaftung (Gewährleistung) 

12.1 Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel des Systems 

 Es gilt Ziffer 13.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB mit der Maßgabe, dass für Sach- und Rechtsmän-

gel die Verjährungsfrist statt 24 Monate 36 Monate beträgt. 

 Die Verjährungsfristen für Sach- und Rechtsmängel ergeben sich aus Anlage Nr.      . 

 Anstelle der in Ziffer 13.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB geregelten zwölfmonatigen Frist für den 

Rücktritt bezogen auf die Standardsoftware* tritt eine      -monatige Frist. 

12.2 Mängelmeldungen 

12.2.1 Adresse für Mängelmeldungen 

Die Mängelmeldung erfolgt 

 

  an folgende Adresse: 
 

Name/Firma:  

Organisationseinheit/Abteilung:  

 Postanschrift:  

 Telefon:  

 Fax:  
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 E-Mail:  

 Web-Adresse:  

 

 gemäß Anlage Nr.      . 

 

12.3 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Servicezeiten, Hotline, Teleservice*  

12.3.1 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* 

 Es werden folgende Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* vereinbart: 
 

Mängelklasse Reaktionszeit*  Wiederherstellungszeit* 

Betriebsverhindernder Mangel   

Betriebsbehindernder Mangel   

Leichter Mangel   

 

Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der Mängelmeldung 

während der Servicezeiten und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. 

Ergänzend können in Nummer Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. für die Nichteinhal-

tung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden. 

12.3.2 Servicezeiten 

 Es werden folgende Servicezeiten vereinbart: 
 

Tag Uhrzeit  

 bis  von  bis  Uhr 

 bis  von  bis  Uhr 

 von  bis  Uhr 

Sonntag von  bis  Uhr 

Feiertag am Erfüllungsort von  bis  Uhr 

12.3.3 Hotline 

 Der Auftragnehmer gewährt eine telefonische deutschsprachige Unterstützung (Hotline) zu folgen-

den Zeiten: 
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Tag Uhrzeit  

 bis  von  bis  Uhr 

 bis  von  bis  Uhr 

 von  bis  Uhr 

Sonntag von  bis  Uhr 

Feiertag am Erfüllungsort von  bis  Uhr 

 

 Weitere Vereinbarungen zur Hotline gemäß Anlage Nr.      . 
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13 Haftungsregelungen 

13.1 Haftungsobergrenze bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung 

 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB beträgt die Haftungsobergrenze bei ei-

nem Auftragswert* über 100.000 EURO insgesamt für diesen Vertrag 50 % des Auftragswertes*. 

 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB gelten für die Haftung bei leicht fahrlässi-

gen Pflichtverletzungen die Regelungen gemäß Anlage Nr.      . 

 

14 Vertragsstrafen bei Verzug 

14.1 Verzug bei Systemlieferung* oder Teillieferung* 

 Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB gilt die dort aufgeführte Vertragsstrafe 

nicht bei Überschreitung der für die Teillieferungen* gemäß Nummer 7 festgelegten Termine. 

 Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wird bei Verzug der Systemlieferung* oder 

Teillieferung* die Vertragsstrafenregelung gemäß Anlage Nr.      vereinbart. 

15 Weitere Vereinbarungen 

15.1 Haftpflichtversicherung 

 Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß den Vorgaben der Vergabeunterlagen wird ver-

einbart. 

 

15.2 Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Heilbronn.  

 

 

        ,               ,        

Ort Datum Ort Datum 

 Auftragnehmer  Auftraggeber 

 

     

 Unterschrift Auftragnehmer (Name in Druckschrift)  Unterschrift Auftraggeber (Name in Druckschrift)  

 

 

 


